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DIE AUSWIRKUNG DES DOPPELCHARAKTERS DER GKK0SSEHSC1.AFT 
AUF DIE FUNKTIONEN DER LEITUNG 

In der ungarischen Genossenschaftsliteratur ist all-
gemein anerkannt worden, dass die Genossenschaft eine spe-
zifische wirtschaftliche und gesellschaftliche Formation 
ist; anders ausgedrückt ist sie eine spezifische Legierung 
des Unternehmens und der gesellschaftlichen Organisation. 
Man pflegt das auch so zu beschreiben, dass die Genossen-
schaft zwei Seiten oder zwei Eigenschaften hat, denn sie 
erfüllt gesellschaftliche organisatorische Funktionen und 
entfaltet gleichzeitig eine Wirtschaftstätigkeit. Es gibt 
aber keine Übereinstimmung darüber, was hinter der Unterneh-
ciensceite bzw. der gesellschaftlichen oder gesellschaft-
lich-forganisatorischen Seite steckt. Die Formulierung 
eines eiheitlichen Standpunktes wird höchstwahrscheinlich 
dadurch vorzögert, dass man die Frage von unterschiedli-
chen Annäherungen aus behandelt, dashalb iä; es fast not-
wendig, dass auch die Schlussfolgerungen abweichend seien. 

Keines Erachtens soll der Doppelcharakter der Geno-
ssenschaft primär im Zusammenhang mit der genossenschaft-
lichen Führung untersucht werden. 
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Wenn man ihn nämlich von diesem Gesichtspunkt au:, un-
tersucht, wird soi'of-t ersichtlich, dass es sich im Grunde 
genommen um nie Doppeltorientiertheit der ciurch die Ge-
nossenschaft zu realisiernden Aufgaben handelt. Und 
zwar um eine derartige Doppeltorientiertheit, die im 
Falle anderer Organisationen i.a. getrennt und nicht 
einheitlich vorkommt. Wenn nämlich auch bei den anderen 
sozialistischen Organisationen die mit den wirtschaftlichen 
und den gesellschaftlich-organisatori.chen Aktivitäten 
verbunden vorkommenden Elemente hervorzufinoen wären, 
rnüsste man sie nicht als genossenschaftliche Eigenheiten 
hervorheben. Und hier verwende ich den Ausdruck im Zu-
sammenhang mit der "gesellschaftlich-organisatorischen" 
Tätigkeit mit Absicht, weil die Doppeltorientiertheit, 
meiner F.einun nach, eben darin ihre Wurzeln findet. 
Der Gebrauch eines sonstigen anderen Ausdrucxes ver-
wischt die Eigenheiten, oder mindestens kann sie n.l.t 
denen des staatlichen Unternehmens verwischen, Der Vor-
tragende hat recht, wenn er bei der Untersuchung der 
Frage vom Begriff des staatlichen TTnternehmens ausgeht. 
Das ist aber deshalb so, weil in der Volkswirtschaft, 
also in der Sphäre der Produktion zwei Grund Institutionen 
existieren: das staatliche Unternehmen und die Genossen-
schaft. Die beste Vergleichsmöglichkeit zwischen denen 
liegt auf der Band. 

Als Ergebnis des Vergleichs kann man erweisen, dass 
die Genossenschaft eine derartige eigentumliche Institu-
tion ist, in der die Grumichara .teristika des sozialis-
tischén Unternehmens und der gese lnchaftlich n Organi-
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sation entgegengesetzt erscheinen. Die Genossenschaft 
trägt seit ihrer Gründung, während ihr Funktionieren hin-
durch bis ihr Hinschwinden die Spezlfika der gesellschaft-
lichen Organisationen, weil 1/ die Genossenschaft von den 
Kitgliedern gegründet wird, während das staatliche Unter-
nehmen kein Ergebnis freiwilliger Assoziation ist, 
2/ weil die Mitglieder der Genossenschaft ein Mitglied-
schaftsverhältnis und kein Angestelltenverhältnis her-
stellen, 3/ die Mitgliedschaft der Genossenschaft ent-
scheidet in jeder grundlegenden Frage - während die Pro-
duktionsberatungen der Angestellten in erster Linie als 
begutachtende, vorschlagbringende Foren funktionieren, 
4/ die Leiter der Genossenschaft und ihre führenden Or-
gane werden von der Mitgliedschaft gewählt - die Leiter 
der Unternehmen werden ernannt, 5/ den Genossenschafts-
mitgliedemkommt das Aufsichtsrecht Uber die ganze Tä-
tigkeit der Genossenschaft zu - die Angestellten haben 
keine ähnlichen Rechte, 6/ die Mitglieder einer Produk-
tionsgenossenschaft können die Produktionsgenossenschaft 
abschaffen, sie können sich mit anderen Genossenschaften 
vereinen, sich zu einer Genossenschaft in anderer Form 
umgestalten - die Angestellten haben in solchen Fragen 
kein Mitbestimmungsrecht. 

In den Genossenschaften, ähnlich den gesellschaftli-
chen Organisationen, dominiert also die mitgliedschaft-
liche Führung, die sich in der Generalversammlung bzw. 
den gewühlten führenden Organen realisiert. 
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Die grundsätzliche Funktion der fienossenschaft ist 
aber die Wirtschaft. Infolgedessen sind aber im Bezug 
auf die Organisation der Wirtschaft, die Herausbildung 
der Betriebsorganisation, die Sicherung der wirtschaft-
lichen Grundlagen, die finanzielle Wirtschaft, die Pla-
nung und Direktion usw. auch solche gemeinsame Züge 
nachzuweisen, die für die gesellschaftlichen Organisa-
tionen« nicht charakteristisch sind. Während der Enfolg 
der Genossenschaftsdemokratie aus dem gesellschaftlich-
organisatorischen Charakter folgend vollkommen garantiert 
ist, riiuss in der Wirtschaftssphäre, d.h. bei der Durch-
führung der durch die Organisationen der Selbstverwal-
tung gebrachten Entscheidungen schon der Zentralismus 
zur Geltung kommen, einjeder ruuss sich dem zentralen 
Willen Unterwerken. Die disziplinierte Durchführung der 
Beschlüsse kann nämlich nur in dieser Weise gesichert 
werden. 

Aus den erwähnten folgt also, dass die Wortwahl nicht 
nebensächlich ist, weil sie auch einen unterschiedlichen 
Inhalt in sich trägt. Kur die Genossenschaften besitzen 
nämlich einen gesellschaftlich-orgnnisatorischen Charak-
ter, wobei gesellschaftliche Aufgaben durch alle sozia-
listische wirtschaftlichen oder nichtwirtschaftlichen 
Organisationen gelöst werden. InterassenBchutz und FUh-
rungnrolle der Mitgliedschaft sind jedoch nur fiir tile 
GLnossenschaften charakteristisch. 
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Im Falle staatlicher Unternehmen oder anderer Institu-
tionen wird der l'nteresoeschutz von der institutionellen 
Führung abgetrennt. Die Funktion des Interessenschutzes 
wird durch die Gewerkschaften, also durch getrennte ge-
sellschaftliche Organisationen verwaltet./Frauenbund, 
Kommunistische Jugendverband, usw./. Die Mitglieder ha-
ben innerhalb der Genossenschaft keine abgesonderte Or-
ganisât; ion für den Interesoenschautz, weil aus dem Wesen 
der Genossenschaft hervorgeht, d.ass die Verwaltung des 
Interessenschutzes ebenso zur Funktion gehört, wie die 
Wirtschaft. 

Die Frage stellt sich jedoch mit Recht danach, ob 
es sich bei den zusammengesetzten Funktionen der Geno-
ssenschaft, die sie verwalten inuss, solche, für die Ver-
waltung der einzelnen Funktionen geeignete Organe in 
dem Leitungssystem herausbilden - die Spezialisation 
ist ja auch in der internationalen Kooperation in den 
Vordergrund gerückt; ob in dem Leitungssystem solche 
Foren notwendig sind, die nur die Funktionen des Inte-
ressenschutzes übernehmen, bzw. nur wirtschaftliche Funk-
tionen verwalten? Die Diskussion über diese Fragen 
reicht etwa zehn Jahre zurück, ohne dass die Annahme 
eines einheitlichen Standpunktes erfolgte, geschweige 
darüber, dass auch innerhalb des sozialistischen Lagers 
sehr unterschiedliche Lösungen zur Geltung kommen. 

Was sich klar abzeichnet ist eben die Tatsache, dass 
man wirtschaften, produzieren muss, und dies kann nur 
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in dem Fall realisiert werden, wenn in der Direktion die 
geeigneten Experten teilnehmen - eine LaieMfuhrung ist 
in der l'eriode der wissenschaftlich-technischen Revo-
lution einfach unvorstellbar; es ist auch offensichtlich, 
dass wir heute noch nicht soweit sind, dass die Genossen-
schaft nur aus qualifizierten Mitgliedern bestehe. Es 
ist auch evident, dass die Mitgliedschaft deshalb eine 
Genossenschaft gründet, weil ihre bestimmten Interessen 
mit der Gesellschaft als Ganzes, bzw. mit der kleineren 
Kollektive in Übereinstimmung bringen, oder auf diesem 
Wege geltendmachen möchte. Dieses Interesse.kann man 
nicht ausser Acht lassen; dieses Interesse xuss geschützt, 
werden, ohne den Kriolg der Interessen gibt es keine Ge-
nossenschaft. Im Zusammenhang mit dem sich nach den Auf-
gaben richtenden Führungssystem sind zahlreiche Meinun-
gen erschienen. Jede von ihnen hatte aber einer. Schön-
heitsfehler. Die Weiterentwicklung des FUhrungssysteras 
hingegen erfordert von uns, dass wir über diese Eigen-
heiten der genossenschaftlichen Führung auch einige Worte 
verlieren. 

Bei dieser Frage müssen wir Folgendes - was bis jetzt 
vielleicht erkannt, aber doch nicht im notwendigen Kasse 
überlegt war - klar sehen: die Genossenschaftsführung ist. 
ein sehr zusammengesetzter', komplizierter Irozess. Die 

„ I'ührungsebenen - die einerseits vom Gesich tspunkt des 
Entscheidungstreffens, andererseits bei der Durchführung 
der gefassten bescnlüsse notwendigerweise harmonisieren 
müssen - sind verschieden. Die Stufen der Entscheidung 
und der Durchführung dürfen nicht identifiziert werden, 
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auch in dem Falle nicht, wenn in nicht wenigen Fällen 
das Hntscheidungstreffen und die Organisation der Durch-
führung in einer und dergleichen Organisation verläuft. 
Man rnuss noch einen Unterschied zwischen den Selbstver-
waltungsorganen und denen, in der Sphäre der Produktion 
und der Wirtschaft vorhandenen, aber' sich nicht als 
Selbstverwaltungorgane erweisenden Organen machen. 
Letztere haben auch ein Entscheidungsrecht. Dieses Ent-
scheidungsrecht kann aber nur zur Organisation der 
Durchführung der von den Selbstverwaltungsorganen ge-
fassteu Beschlüsse dienen. Der Zentralismus kommt in 
diesen letzteren Organisationen oder in der Einmann-
führung zur Geltung. Hier muss nämlich ein Beschluss 
verwaltet werden und die Durchführung kann nicht zum. 
Gegenstand der Erwägung oder der Diskussion werden. 
Die Meinungsäusserung hat im Entscheidungsmechemismus 
eine Rolle , die Meinungen müssen in dieser Phase kon-
trastiert werden, denn in-.der Phase der Durchführung 
gib* es dazu schon keine Möglichkeit . 

Wenn man also die FUhrungsfunktionen untersucht, 
wird es eindeutig klar.zu sehen, dass einjeder der 
Selbstverwaltungsorgane nicht nur einen wirtschaft-
lenkenden, sondern auch raitgliedschaftlichen Interessen-
schutz, Interessenvertretung verwaltenden Charakter be-
kommt, da die raitgliedschaftliche Führung sich unter 
anderem eben auf die Geltendmachung der mitgliedschaft-
lichen Interessen erbaut. In der Führung mit Verwaltungs-
charakter muss die Fachleitung.entscheiden - diese Ent-
scheidung realisiert sich zwar ebenfalss durch die Mit-
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gliedschaft - dies ist aber trotzdem nicht identisch 
mit dem Inhalt der mitgliedschaftliehen Führung, die 
in der Tätigkeit der Selbstverwaltungsorgane zur Geltung 
kommt, selbst in dem Falle nicht, wenn die Führung im 
Crunde genommen die Elemente der Entscheidung, Verwaltung 
und Kontrolle in sich verkörpert. Ihr Inhalt verändert 
sich nämlich dementsprechend, um welche Ebene und Befugnis 
der Organe es sich handelt, und welches der FUhrungs-
elemente in dein Vordergrund steht. 


